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Die Abgeordneten zum NationaLrat Barmüller, Kier und weitere 

Rbgeordnete haben am 4.10.1995 unter der Nummer 1978/J-NR/1995 an 

den Bundesminister für Inneres eine schriftLiche parLamentarische 

Rnfrage betreffend Russcheiden aus dem bisherigen staatsverband 

bei VerLeihung der Staatsbürgerschaft gerichtet, die Lautet: 

"Einer kürzlich veröffentlichten wissenschaftlichen Studie des 

Instituts für Höhere Studien ("Integrationsindex, Zur rechtLichen 

Integration von RusLänderInnen in ausgewähLten europäischen Län­

dern") JuLi 1995) ist zu entnehmen, daß österreich im europäi­

schen VergLeich zu den SchLußLichtern hinsichtLich der MögLich­

keit des Erwerbs der Staatsbürgerschaft gehört. österreich ist 

nicht nur der einzige der vergLichenen staaten, in dem erst nach 

30 Jahren Aufenthalt ein Rechtsanspruch auf Verleihung der 

Staatsbürgerschaft besteht (seLbst bei im InLand geborenen oder 

aufgewachsenen Kindern), darüber hinaus ist es neben Deutschland 

auch das einzige Land, in dem die Aufgabe der bisherigen Staats­

bürgerschaft eine Bedingung für die ErLangung der österreichi­

schen staatsangehörigkeit ist. 
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Diese Regelung ist in unserer heutigen immer stärker vernetzten 

Welt, in der für den einzelnen oft gleichrangige Rnknüpfungspunk­

te in verschiedenen Ländern bestehen können, unverständlich. Sie 

führt auch in der Praxis immer wieder zu Problemen." 

1. WeLche Gründe sprechen für die BeibehaLtung der VerpfLichtung 

nach § 10 Staatsbürgerschaftsgesetz, die bisherige Staatsbürger­

schaft bei Verleihung der österreichischen staatsbürgerschaft 

zurückzuLegen? 

2. Gibt es seitens Ihres Ressorts überLegungen oder ansatzweise 

Vorarbeiten, die MögLichkeit der ErLangung von DoppeLstaatsbürger­

schaften zu initiieren? Wenn ja, für wen und unter weLchen Bedin­

gungen? 

3. Vom Zeitpunkt der RussteLLung der Entlassungsurkunde bzw. der 

Einziehung des bisherigen Passes bis zur endgültigen VerLeihung 

der österreichischen Staatsbürgerschaft vergehen in der Regel 

zumindest in Wien - drei bis vier Monate. 

a) Dauert der bürokratische RbLauf in dieser RngeLegenheit in 

den einzeLnen BundesLändern unterschiedLich Lang? Wenn ja, 

wann erhäLt man in der Regel die österreichische Staatsbür­

gerschaft in den einzelnen BundesLändern nach Russcheiden 

aus dem bisherigen Staatsverband? 

b) Warum kann der österreichische Paß nicht sofort nach Rus­

scheiden aus dem bisherigen Staatverband ausgesteLLt werden? 

C) RntragstelLer besitzen im geschiLderten FaLL in der über­

g~ngszeit offenbar keinerLei Reisedokumente und sind gewis­

s8rmaßen "staatenLos". Haben sie die MögLichkeit~ sich einen 

provisorischen Paß aussteLLen zu Lassen? Wenn nein, wie 

können sie österreich vorübergehend verLassen? 

4. Rnerkannte politische FlüchtLinge müssen ihre bisherige 

Staatsbürgerschaft nicht ablegen. Die meisten osteuropäischen 

Staaten geLten jedoch nicht mehr aLs FLuchtländer. 
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a) WeLche ehemaLs kommunistischen ost- oder südosteuropäischen 

staaten geLten seit wann aLs "sichere" L~nder) in denen 

grundsätzLich keine VerfoLgung mehr aus politischen) oder 

reLigiösen Gründen zu befürchten ist? 

b) WeLche Konsequenzen hat das für anerkannte FLüchtLinge) die 

vor dieser Zeit nach österreich kamen? 

c) Müssen oder mußten diese in ihre Herkunftsländer zurückkeh­

ren) sobald grundsätzlich keine Gefahr der poLitischen Ver­

foLgung mehr bestand) oder hatten sie die MögLichkeit) für 

die österreich ische Staatsbürgerschaft zu optieren? 

d) Sind in Ihrem Ressort im Zusammenhang mit der ZurückLegung 

der bisherigen Staatsbürgerschaft ehemaLiger anerkannter 

FLüchtLinge irgendwelche ProbLeme mit den jeweiLigen Bot­

schaften bekannt? 

e) Einige osteuropäische Botschaften verLangen) daß aLle AngeLe­

genheiten im Zusammenhang mit der Rückgabe der Staatsbürger­

schaft im "Heimatland" erledigt werden. In welcher Weise 

können Flüchtlinge} die um die österreichische Staatsbürger­

schaft angesucht haben} legaL das Land verLassen} um diese 

FormaLitäten zu erLedigen) wenn sie keine entsprechenden 

Dokumente besitzen oder sich diese in Händen der jeweiligen 

Sicherheitsdirektion befinden? 
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Die Anfrage beantworte ich wie foLgt: 

Zu Frage 1: 

Gemäß § 10 Abs. 2 des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985 darf einem 

Fremden, der eine fremde staatsangehörigkeit besitzt, die öster­

reichische Staatsbürgerschaft nicht verLiehen werden, wenn er die 

für das Russcheiden aus seinem bisherigen Staatsverband erforder­

Lichen HandLungen unterläßt, obwohL sie ihm mögLich und zumutbar 

sind. 

Für die BeibehaLtung dieser VerpfLichtung spricht insbesondere 

die überLegung, daß mehrfache Staatsbürgerschaften nach TunLich­

keit - aufgrund mögLicher poLitischer und zwischenstaatLicher 

Konfliktpotentiale sowie einer mögLichen KolLision staatsbürgerLi­

cher PfLichten - vermieden werden soLLen. 

(In diesem Zusammenhang verweise ich auf das übereinkommen zur 

Vermeidung mehrfacher staatsangehörigkeit) BGBL.Nr. 471/1975) 

Im übrigen wurde vom Bundesministerium für Inneres auf der Letz­

ten Staatsbürgerschaftsreferententagung ein Entwurf zur Neufas­

sung des § 28 des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985 vorgeLegt. 

(Wonach unter bestimmten Bedingungen, z.B. 10 Jahre im Besitz der 

österreichischen Staatsbürgerschaft ein Rechtsanspruch auf Beibe­

haLtuD9 der österreichischen Staatsbürgerschaft im FaLL des Erwer­

bes einer fremden staatsangehörigkeit bestehen soLLte) 

Dieser wurde jedoch von den Ländern abgelehnt. 

Zu Frage 2: 

Zunächst verweise ich auf die Antwort zu Frage 1. 

Im übrigen aber sieht das Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 schon 

jetzt die Möglichkeit mehrfacher Staatsbürgerschaften vor. In den 

Fällen wo Fremden die österreichische Staatsbürgerschaft gemäß § 
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10 Rbs. 4 leg.cit. im Staatsinteresse verliehen wird, dürfen die 

betroffenen Personen ihre bisherige staatsangehörigkeit beibehaL­

ten. 

Für österreichische Staatsbürger} die eine andere staatsangehörig­

keit annehmen woLLen, eröffnet der § 28 des staatsbürgerschaftsge­

setzes 1985 die MögLichkeit, noch vor der Bewerbung um BeibehaL­

tung der österreichischen Staatsbürgerschaft anzusuchen. 

Wird ein soLches Rnsuchen nicht gesteLLt oder darüber negativ 

abgesprochen, verLiert ein österreichischer Staatsbürger mit dem 

Erwerb einer anderen staatsangehörigkeit ex Lege die österreichi­

sche Staatsbürgerschaft. 

a) Von der RussteLLung des Zusicherungsbescheides (mit weLchem 

man sich um das Russcheiden aus dem bisherigen staatsverband 

bemühen mUß) bis zum endgüLtigen Vorweis der EntLassungs 

urkunde aus dem Staatsverband darf es maximaL zwei Jahre 

dauern. Da das Entlassungsverfahren aus dem Staatsverband 

jedoch im Heimatstaat stattfindet} hat das Innenministerium 

keinen EinfLuß darauf. Die genannte Zeitspanne zwischen der 

RussteLLung der Urkunde über die EntLassung aus dem bisheri­

gen Staatsverband und der endgüLtigen VerLeihung der öster­

reichischen Staatsbürgerschaft kann in der RegeL dann nur 

mehr zwei bis vier Monate dauern. 

Sind etwa im Rahmen des Einbürgerungsverfahrens eingehoLte 

~icherheitsbehördLiche SteLLungnahmen aufgrund des Zeitab­

laufs inzwischen aLs überholt anzusehen, dann sind entspre­

chende ergänzende ErmittLungen erforderLich. 

b) Voraussetzung für die RussteLLung eines österreichischen 

Reisepasses ist der Besitz der österreichischen StaatsbUrger­

schaft. 

c) GrundsätzLich könnte ein Staatsbürgerschaftswerber, der den 

Nachweis des VerLustes seiner bisherigen staatsangehörigkeit 

erbracht hat} die RussteLLung eines Fremdenpasses beantra­

gen. SoLLte jedoch DringLichkeit geboten sein} sind die 
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staatsbürgerschaftsbehörden bemüht) das Verfahren so kurz 

wie mögLich zu gestalten. 

Zu Fraqe 4: 

a) Da sowohL für RsyLverfahren (im engeren Sinne) als auch für 

aLlfäLlige Rberkennungsverfahren gemäß § 5 Rsylgesetz 1991 

das System strikter Einzelfallprüfung giLt} kann in asyL rech­

tLicher Perspektive ein staat per se weder apriori aLs 

sicher noch aLs unsicher geLten. 

Die Veränderungen in Ost- oder Südosteuropa sind aber aLs 

Hintergrundfolie zur BeurteiLung der individueLLen Gefähr­

dungs Lage einer Partei in RsyLverfahren (im engeren Sinne) 

und RsyLaberkennungsverfahren heranzuziehen. 

b) ErLangt die Behörde Kenntnis von einem RsyLaberkennungsgrund 

(§ 5 RsyLgesetz 1991)} so hat die Behörde ein Rberkennungs­

verfahren einzuLeiten. 

Insbesondere ist die FLüchtlingseigenschaft abzuerkennen} 

wenn die Umstände} die zur RsyLgewährung geführt haben} 

weggefaLLen sind und der Schutz des Herkunftslandes wieder 

gegeben ist (Rrt. 1 Rbschnitt C Ziff. 5 der Genfer FLücht­

Lingskonvention). 

c) ~it Rechtskraft eines soLchen Bescheides erLischt die 

asylrechtliche Rufenthaltsberechtigung. 

Die Betroffenen können jedoch ihren Rufenthalt nach dem 

Rufenthaltsgesetz) weLches für diesen Personenkreis die 

MögLichkeit der Inlandsantragstellung vorsieht} bzw. nach 

dem Fremdengesetz regeLn. 

Weiters kann bei VorLiegen der gesetzLichen Voraussetzungen 

die österreichische Staatsbürgerschaft beantragt und erlangt 

werden. 

d) Bisher sind in diesem Kontext keine ProbLeme bekannt gewor­

den. 
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e) Im Regelfall steLLen sich diese ProbLeme nicht) da die erfor­

derLichen FormaLitäten fast immer über die jeweiLigen ausLän­

dischen Vertretungsbehörden in österreich abgewickeLt werden 

können. 
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